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Vorvertragliche Informationen 

 

 
 
Name des Produkts: 
 
 
Unternehmensken-
nung (LEI-Code):  
 
 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen ange-
strebt?

☐ Ja 
 
☐Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem Umweltziel getätigt:  % 
 
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind 
 
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 
 
 
 
 
 
 
☐Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem sozialen Ziel getätigt:  % 
 

☒ Nein 
 
☒Es werden damit ökologische/sozi-

ale Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen ange-
strebt werden, enthält es einen Mindes-
tanteil von 10% an nachhaltigen Inves-
titionen 
 
☐ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-Ta-
xonomie als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen sind 
 
☒ mit einem Umweltziel in Wirt-

schaftstätigkeiten, die nach der EU-Ta-
xonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 

  ☒ mit einem sozialen Ziel 

 
☐ Es werden damit ökologische/sozi-

ale Merk male beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 
 
 

  

Nachhaltige Portfolioverwaltung 

52990010T57RAF234Z30 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese In-
vestition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele er-
heblich beein-
trächtigt und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrens- weisen 
einer guten Unter-
nehmensführung 
anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
enthält. Diese Ver-
ordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten. 
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel könn-
ten taxonomiekon-
form sein oder 
nicht. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit die-
sem Finanzprodukt beworben? 

 
Die nachhaltige Portfolioverwaltung fördert bzw. unterstützt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen 
ihrer Anlagepolitik, indem von der Schelhammer Capital festgelegte ethische und nachhaltige Kriterien bei den 
Investitionsentscheidungen im Rahmen der nachhaltigen Portfolioverwaltung berücksichtigt werden.  
 
Ethische und nachhaltige Kriterien umfassen u.a. den Klimaschutz, die Anpassung an den Klimawandel, die Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie den Schutz und die Wiederherstellung der Bio-
diversität und der Ökosysteme. Im Rahmen der sozialen Merkmale sind hierunter z.B. die Bekämpfung von Un-
gleichheiten, die Förderung von sozialem Zusammenhalt, die soziale Integration und die Einhaltung von arbeits-
rechtlichen Mindeststandards zu verstehen. 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der ein-
zelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt bewor-
ben werden, herangezogen? 

Im Rahmen der nachhaltigen Portfolioverwaltung werden Investitionen in Finanzinstrumente von Unternehmen-
semittenten und Staatsemittenten anhand von folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren bewertet. Wenn im Folgen-
den auf Umsatzschwellen hingewiesen wird, so bedeutet das, dass geringe Umsätze in den etwaigen Bereichen 
toleriert werden. Gerade bei global agierenden Unternehmen mit Tochterunternehmen können sich geringe Um-
sätze akkumulieren. Aus Portfoliosicht werden die Umsatzschwellen mit der Größe der einzelnen Position gewich-
tet. Die Bewertung erfolgt auf Basis der Daten des externen Nachhaltigkeitsdatenanbieters ISS ESG.  
 

Nachhaltigkeitsindikatoren Messung 

Unternehmensemittenten 

Menschenrechtsverletzungen Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten 
mit sehr schweren Verstößen. Bei sehr schweren Ver-
stößen trägt der Unternehmensemittent wesentlich 
zu genannten negativen Auswirkungen bei. Hierbei 
werden die Auswirkungen auf die Gesellschaft und 
Umwelt unter Berücksichtigung der unternehmeri-
schen Verantwortung gemessen. Folgende Schlüssel-
faktoren werden u.a. berücksichtigt: Glaubwürdigkeit 
der Informationen, aktueller Status, Umfang der Aus-
wirkungen, etwaige Wiederholungen und Unterneh-
mensstrategien. 

Arbeitsrechtsverletzungen 

Kontroverses Umweltverhalten 

Wirtschaftspraktiken (Korruption, Geldwäsche, Bi-
lanzfälschung, Steuerhinterziehung) 

Atomenergie (Produzenten von Atomenergie, Dienst-
leistungen für die Kernkraftindustrie, Uranbergbau) 
 

Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Atomener-
gie überschreiten 

Gentechnik (Produzenten von gentechnisch verän-
dertem Saatgut oder Tieren für die landwirtschaftli-
che Nutzung) 

Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Gentech-
nik überschreiten 

Pestizide (Produzenten von Pestiziden) 
 

Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Pestizide 
überschreiten 

Rüstungsgüter (Produzenten und Händler) Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Rüstungs-
güter überschreiten (0% bei geächteten Waffen) 

Tabak (Produzenten von Tabakprodukten) Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Tabak 
überschreiten 

Kohle (Förderung, Produktion, Stromerzeugung) Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Kohle 
überschreiten 

Fracking & Ölsande (Förderung fossiler Brennstoffe 
durch Fracking) 
 

Es wird nicht investiert in Unternehmensemittenten, 
die eine 5% Umsatzschwelle in Bezug auf Fracking & 
Ölsande überschreiten 

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren 
wird gemessen, in-
wieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen ökolo-
gischen oder sozia-
len Merkmale er-
reicht werden. 
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Staatsemittenten 

Freedom House Index Dürfen nicht gemäß Freedom House Index als „not 
free“ eingestuft werden 

 

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei? 

Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, sind eines oder 
mehrere der folgenden Umwelt- bzw. Sozialziele: 
 
Umweltziele: 
 
 Klimaschutz 
 Anpassung an den Klimawandel 
 die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 
 der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
 Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
 der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme  
 
Soziale Ziele: 
 
 Armut lindern 
 Hunger und Mangelernährung bekämpfen 
 Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen 
 Gleichstellung der Geschlechter 
 Beitrag zum Erhalt des Friedens 
 
Die nachhaltigen Investitionen können zu den oben genannten Zielen beitragen, indem die Unternehmen, in die 
investiert wird, entweder Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen, 
oder indem die entsprechenden Unternehmen verantwortungsbewusste Unternehmensakteure sind, die daran 
arbeiten, negative ESG-Externalitäten in ihren Betrieben entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu minimie-
ren – von der Zulieferkette über die Produktion bis hin zu Vertrieb, Nutzung und Entsorgung von Produkten. Des 
Weiteren kann auch der Investitionszweck zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen beitragen (z.B. Green 
Bonds). Eine Bewertung erfolgt hier gemäß einer Klassifizierung eines externen Datenanbieters (ISS ESG – SDG 
Solutions Assessment). 
 

• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-
weise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet? 

Zur Sicherstellung, dass nachhaltige Investitionen in Bezug auf Unternehmensemittenten keinen der im vorheri-
gen Abschnitt genannten ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen erheblich schaden, erfolgt eine 
Überprüfung auf Basis von folgenden Analysetools (die von einem externen Datenanbieter - ISS ESG – bereitge-
stellten werden): 
 
1) SDG Impact Rating 
2) Controversial Business Practices 
3) Controversial Weapons involvement 
4) Fossil fuel involvement (PAI) 
5) Norm Based Research Overall Flag  
6) Good Governance Practices 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-
rücksichtigt? 

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) werden berücksichtigt, indem Un-
ternehmen mit folgenden nachteiligen Auswirkungen jedenfalls von Investitionsentscheidungen exkludiert wer-
den:  
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nachtei-
ligen Auswirkungen 
von Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfakto-
ren in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Ach-
tung der Menschen-
rechte und Bekämp-
fung von Korruption 
und Bestechung. 
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PAI 4 Indikator: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind: Aus-
schluss von Unternehmensemittenten, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. 
 
PAI 10 Indikator: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Ausschluss 
von Unternehmensemittenten, die gegen oben genannte Grund- und Leitsätze verstoßen. 
 
PAI 14 Indikator: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische 
und biologische Waffen): Ausschluss von Unternehmensemittenten mit nachgewiesenem, anhaltendem Enga-
gement im Bereich umstrittener und kontroverser Waffen. 

 
 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unter-
nehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in 
Einklang? Nähere Angaben: 

 
Für eine Bewertung werden folgende Tools und Daten eines externen Datenproviders (ISS ESG) angewendet, um 
sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen:  
  
1. Anwendung des PAI 10 Indikators: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen: Ausschluss 
von Unternehmensemittenten, die gegen oben genannte Grund- und Leitsätze verstoßen. 
 
2. Ausschluss von Unternehmen, die anhand des Tools „Norm-Based Research“ als „red flagged“ gekennzeichnet 
sind (siehe Methodologie NORM-BASED RESEARCH: https://www.issgovernance.com/sustainability/screening/). 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☒ Ja:  

 
Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) werden berücksichtigt, indem Un-
ternehmen mit folgenden nachteiligen Auswirkungen exkludiert werden:  
 
PAI 14: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologi-
sche Waffen): Ausschluss von Unternehmen mit nachgewiesenem, anhaltendem Engagement im Bereich um-
strittener und kontroverser Waffen. 
 
Informationen zu einem Musterportfolio und den darin angeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren sind verfügbar unter: https://schelhammer.at/assets/documents/Regelmaessige-Informa-
tion-Nachhaltige-Portfolioverwaltung-Musterportfolio.pdf  
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festge-
legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 
beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-
gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 
erheblich beeinträchtigen. 

https://gbg-intranet.m222.local/sites/01/015/Logos/GBG.jpg
https://schelhammer.at/assets/documents/Regelmaessige-Information-Nachhaltige-Portfolioverwaltung-Musterportfolio.pdf
https://schelhammer.at/assets/documents/Regelmaessige-Information-Nachhaltige-Portfolioverwaltung-Musterportfolio.pdf
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☐ Nein 

 
 
 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die nachhaltige Portfolioverwaltung investiert breit gestreut in Wertpapiere, die auf der Basis von ökologischen, 
sozialen und ethischen Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und den definierten Ausschlussvorgaben ent-
sprechen. Hierfür werden die Daten (wirtschaftliche Aktivität, Kontroversen, Scorings, Beiträge zu SDGs und Taxo-
nomie, etc.) von einem externen Datenprovider ISS ESG bereitgestellt und aggregiert. Die Aktualisierung der ent-
sprechenden Daten und Bereinigung etwaiger Verstöße erfolgt quartalsweise. Hinsichtlich Nachhaltigkeitsausrich-
tung wird Schelhammer Capital von einem unabhängigen Ethikbeirat beraten.  
Darüber hinaus wird primär über die Security KAG sogenanntes „Engagement“ betrieben. Unter Engagement ver-
stehen wir den aktiven Dialog mit Unternehmen zu ethischen und nachhaltigkeitsrelevanten Themen. Ziel ist es, 
Unternehmen zu ermutigen, nachhaltige und verantwortungsvolle Praktiken zu implementieren, die sowohl den 
finanziellen Ertrag als auch die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt verbessern können. Dialoge 
werden hier primär über das sog. Norm-Based Engagement von ISS ESG getätigt. Dies ist eine Kooperation von 
institutionellen Investoren, die mehrere Billionen USD AuM verwalten und ihre Anliegen hierüber effektiv an die 
Unternehmensführungen adressieren können. Ausgewählte Fälle werden bei dem von Schelhammer Capital ein-
gerichteten Ethikbeirat besprochen und etwaige Fragestellungen an ISS ESG weitergeleitet, um diese in den kolla-
borativen Unternehmensdialogen zu integrieren. 
 

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-
wahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Ziele verwendet werden? 

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie umfasst die Anwendung vordefinierter Kriterien über den Aus-
schluss von gewissen Investitionen in Unternehmens- und Staatsemittenten. 

 

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-
nehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Hierzu werden Unternehmen identifiziert, die sehr schwere Verstöße in folgenden Bereichen vorweisen: Korrup-
tion, Bilanzfälschung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Arbeitsplatzdiskriminierung, 
Einhaltung von Arbeits- und Gewerkschaftsrechten. 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 
 
Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Wertpapieren oder durch Veranlagung in Anteilen von 
Investmentfonds umgesetzt werden, die zu 100 % ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (#1) sind. 
Der Anteil der „#1A Nachhaltige Investitionen“ an den Investitionen des Finanzprodukts beträgt mindestens 10 %, 
der hiervon verbleibende Rest von 90 % fällt unter die Bestimmungen von #1B Andere ökologische oder soziale 
Merkmale. 

 
 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 
 
Die Verfahrenswei-
sen einer guten Un-
ternehmensfüh-
rung umfassen so-
lide Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mit-
arbeitern sowie die 
Einhaltung der Steu-
ervorschriften. 
 

 

Die Vermögensallo-
kation gibt den je-
weiligen Anteil der 
Investitionen in be-
stimmte Vermögens-
werte an. 
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#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 
Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
• Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen. 
• Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-
den. 

 

• In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 

 Die EU-Taxonomie Ausrichtung beträgt 0%. Es erfolgen keine Investitionen, die in ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten fließen. 

 

 

• Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?  

 
 

☐ Ja:  
 
 ☐ In fossiles Gas  ☐ in Kernenergie 

 

☒ Nein 
 

 

 
 
Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen In-
vestitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformi-
tät von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investi-
tionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxono-
miekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen 
umfassen. 
 

Investitionen
#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/soziale 

Merkmale

#1A Nachhaltig

Andere ökologische

Soziale

#1B Andere 
ökologische/soziale 

Merkmale

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den An-
teil der: 
-  Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein- 
nahmen aus um-
welt- freundlichen 
Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die 
investiert wird, wi-
derspiegeln 

- Investitionsausga-
ben (CapEx), die 
die um- weltfreund-
lichen Investitionen 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, aufzeigen, 
z. B. für den Über-
gang zu einer grü-
nen Wirtschaft 

- Betriebsausga-
ben (OpEx), die 
die umweltfreund-
lichen betriebli-
chen Aktivitäten 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, widerspie-
geln 

 
 
Mit Blick auf die 
EU-Taxonomie-
konformität um-
fassen die Krite-
rien für fossiles 
Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Um-
stellung auf erneu-
erbare Energie 
oder CO2-arme 
Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die 
Kriterien für Kern-
energie beinhal-
ten umfassende 
Sicherheits- und 
Abfallentsor-
gungsvorschriften. 
 
 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar 
ermöglichend da-
rauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten 
einen wesentli-
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Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 

 
* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber 
Staaten. 
 
 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-
möglichende Tätigkeiten? 

Ein Mindestanteil für Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wurde nicht festgelegt. 
 

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Eine separate Mindestquote für Investitionen mit Umweltziel ist nicht festgelegt. Das Finanzprodukt beinhaltet 
nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel in nicht taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten, weil die 
nachhaltige Portfolioverwaltung eine globale und breit diversifizierte Strategie über alle Branchen verfolgt.  

 
 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Eine separate Mindestquote für Investitionen mit sozialem Ziel ist nicht festgelegt. 
 

• Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Nicht anwendbar 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: https://schelhammer.at/as-
sets/documents/Produktinformationen-auf-Internetseite-Nachhaltige-Portfolioverwaltung.pdf 
 

100%

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Nicht taxonomiekonform

100%

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Nicht taxonomiekonform

Ermöglichende 
Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar 
ermöglichend da-
rauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten 
einen wesentli-
chen Beitrag zu 
den Umweltzielen 
leisten. 

 

Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alterna-
tiven gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissi-
onswerte aufweisen, 
die den besten 
Leistungen entspre-
chen. 
 
 
 
 

Die nachhaltigen In-
vestitionen sind 
nachhaltige Investiti-
onen mit einem Um-
weltziel, die die Kri-
terien für ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten ge-
mäß der EU-Taxono-
mie nicht berück-
sichtigen. 
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